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Mein Aktenzeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben oben genannte Vorhabenplanung bezüglich der archäologischen Aspekte geprüft und nehmen dazu 
folgendermaßen Stellung:

Bitte immer angeben!

Gemarkung Reudelsterz

Projekt Bebauungsplan "Solarpark 1"

Betreff Archäologischer Sachstand

Änderungsinhalt (25. 

Änderung des FNP der 

VG Vordereifel)

Archäologische Fundstellen durch Planungsgebiet tangiert

Erdarbeiten Archäologische Fundstellen benachbart

Südlich benachbart ist uns eine frühgeschichtliche Fundstelle bekannt. Aus 
der Verteilung der Oberflächenfunde ist die tatsächliche Ausdehnung des 
zugehörigen archäologischen Befundes nicht zu erschließen. Da das 
Gelände im Plangebiet künstlich modelliert wurde (Bodenabtrag im 
Westen, Bodenauftrag im Osten), ist eine planungsbegleitende 
geophysikalische Untersuchung nicht zielführend. Daher müssen wir den 
archäologischen Sachstand im Rahmen von Oberbodenarbeiten 
überprüfen. Hierzu gehören die Anlage von Zufahrtswegen, Kabelgräben, 
Fundamentierung von Trafogebäuden etc..
Die Forderung nach frühzeitiger Bekanntgabe von Erdarbeiten ist durch die 
Textfestsetzung, Abschnitt 4.1, Seite 5 berücksichtigt.

Überwindung / Forderung: 

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind 
berücksichtigt

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 
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Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt.

Archäologische Fundstellen durch Planungsgebiet tangiert

Im angegebenen Planungsgebiet oder dessen direktem Umfeld sind der Direktion Landesarchäologie 
archäologische Fundstellen bekannt. Diese sind bei Detailplanungen zu berücksichtigen. Unsere endgültige 
Stellungnahme kann lediglich im Planungsverfahren auf Objektebene, aus dem die genaue Örtlichkeit, die Art 
und der Umfang von Erdarbeiten hervorgehen, abgegeben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt stufen wir die 
Betroffenheit durch archäologische Befunde als hoch ein und haben Bedenken gegen die Planung. Wir weisen 
darauf hin, dass eine Baumaßnahme in diesem Bereich für einen Bauherrn wegen eventuell notwendiger 
archäologischer Untersuchungen nach § 21 Abs. 3 DSchG RLP mit finanziellen Mehraufwendungen verbunden 
sein kann. Gemäß § 2 Abs. 3 DSchG RLP ist die Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz im 
weiteren Planungsverfahren zu beteiligen. Die „Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten“ schließt in Artikel 3 c) ausdrücklich „Sachgüter und kulturelles Erbe“ in den Umweltbegriff 
mit ein. Entsprechend muss der hier dargestellte archäologische Sachstand bezüglich der Auswirkung auf 
Kulturgüter berücksichtigt werden.

Archäologische Fundstellen benachbart

In der Nähe des angegebenen Planungsbereiches sind der Direktion Landesarchäologie archäologische 
Fundstellen bekannt. Unser Forschungsstand basiert - je nach Lage des Plangebietes - auf 
Einzelfundmeldungen, der Auswertung von Altgrabungen, Luftbildern, Geländemodellen und/ oder 
Begehungen. Die tatsächliche Ausdehnung eines archäologischen Befundkomplexes lässt sich anhand dieser 
überwiegend auf Oberflächeninformationen basierenden Kenntnisstandes nicht belastbar bestimmen. Daher 
besteht der dringende Verdacht, dass auch innerhalb des Planungsbereiches archäologische Befunde und 
Funde vorhanden sind.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (geschaeftsstelle-praktischedenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert 
eingeholt werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.
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